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RS UVS Kärnten 1998/06/22 KUVS-
743/3/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1998

Rechtssatz

Wer als verantwortlicher Beauftragter der A AG vorsätzlich veranlaßt, daß ein anderer eine Verwaltungsübertretung

begehe, indem er die Bau rma B, vertreten durch den handelsrechtlichen Geschäftsführer C beauftragt, in der Zeit

vom 12.10.1992 bis zum 10.11.1992 die Forststraße D, Teilstücke A und B, auf einer Gesamtlänge von 950 lfm mit einer

Planumbreite von 4 m in den Katastralgemeinden E und F zu errichten, obwohl zu diesem Zeitpunkt eine behördliche

Bewilligung nach dem Forstgesetz (Errichtungsbewilligung) nicht vorgelegen ist, macht sich verwaltungsstrafrechtlich

verantwortlich.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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